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Zukunft selbst gestalten

Krankheit oder Altersschwäche können bei jedem von uns zu einer
hilflosen Lage führen. In diesen Zeiten möchte man Gewissheit ha-
ben, dass die Regelung der eigenen Angelegenheiten in vertrauens-
würdigen Händen liegt. Durch eine Vorsorgevollmacht oder Betreu-
ungsverfügung können Sie Ihre Zukunft selbst gestalten. Nicht
ein Gericht, sondern Sie selbst bestimmen, wer Ihre Angelegenhei-
ten regeln soll, wenn Sie selbst dazu nicht in der Lage sind. Damit
Ihre Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung im Fall des Falles
auch zur Geltung kommt, kann sie im Zentralen Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer registriert werden.

Was sind Vorsorgevollmacht

und Betreuungsverfügung?

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung dienen der Vorsorge
für Fälle, in denen auf Grund körperlicher oder geistiger Schwäche
eine Betreuung erforderlich wird. Die Vorsorgevollmacht soll die
Anordnung einer Betreuung durch ein Gericht vermeiden. Die Be-
treuungsverfügung soll Einfluss auf die gerichtlich anzuordnende
Betreuung nehmen.

Vorsorgevollmacht
Eine gerichtlicher Betreuer ist nach dem Willen des Gesetzgebers
(§1896 BGB) dann nicht erforderlich, wenn und soweit ein Bevoll-
mächtigter die Angelegenheiten regeln kann. Die vor diesem
Hintergrund erteilte Vollmacht wird deswegen auch als Vorsorge-
vollmacht bezeichnet.

Den Umfang der Vollmacht kann der Vollmachtgeber, d. h. derjenige,
der durch die Vollmacht eine Betreuung vermeiden möchte, frei
bestimmen. Es empfiehlt sich in der Regel eine umfassende Bevoll-
mächtigung, damit die bevollmächtigte Person auch alle denkbaren
Angelegenheiten erledigen kann. Typischerweise wird deswegen
die Befugnis gegeben, in allen vermögensrechtlichen und persön-
lichen Angelegenheiten tätig zu werden.



Vermögensrechtliche Angelegenheiten können beinhalten: über
Vermögensgegenstände, z. B. Grundstücke, und Bankkonten zu
verfügen, Verbindlichkeiten einzugehen oder gegenüber Gerichten,
Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen zu handeln.

Persönliche Angelegenheiten können umfassen: Erklärungen in
Gesundheitsangelegenheiten (z. B. die Einwilligung in Operationen)
abzugeben, Entscheidungen über freiheitsentziehende Maßnahmen
(z. B. Anbringen von Bettgittern oder Gurten) zu treffen oder den
Aufenthalt einschließlich einer Unterbringung im Pflegeheim zu
bestimmen. Zu diesem Zweck sollte der Bevollmächtigte das Recht
erhalten, Krankenunterlagen einzusehen sowie alle Informationen
durch die behandelnden Ärzte einzuholen.

Betreuungsverfügung
Mit der Betreuungsverfügung kann Einfluss auf die durch ein Ge-
richt anzuordnende Betreuung genommen werden. So können die
Person und/oder auch Wünsche hinsichtlich der Lebensgestaltung
bei Betreuung festgelegt werden. Das Gericht bzw. der Betreuer sind
im Grundsatz an diese Wünsche gebunden. Eine andere Person darf
nur dann durch das Gericht bestellt werden, wenn sich die in der
Betreuungsverfügung genannte Person als ungeeignet erweist. Den
Umfang der Befugnisse des Betreuers bestimmt das Gericht. Auch
unterliegt der Betreuer der gerichtlichen Überwachung.

Wen soll ich einsetzen?

Es liegt auf der Hand, dass nur Personen eingesetzt werden sollten,
zu denen ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht. Dies gilt
insbesondere für die Vorsorgevollmacht, weil der Bevollmächtigte
eigenverantwortlich tätig und grundsätzlich nicht durch das Gericht
überwacht wird. Auch sind die übertragenen Aufgaben für den
Bevollmächtigten nicht leicht zu erledigen. Die Person des Vertrau-
ens sollte daher gefragt werden, ob sie diese Aufgabe übernehmen
möchte. Meistens werden sich Familienangehörige oder enge
Freunde bereit finden. Es können auch mehrere Bevollmächtigte
eingesetzt werden.



Wie setze ich Vorsorgevollmacht 

und Betreuungsverfügung auf?

Auch wenn das Gesetz eine schriftliche Form nur für bestimmte
Teile der Vorsorgevollmacht ausdrücklich vorschreibt – nämlich bei
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, wie ärztliche Behand-
lungen, bei denen Gefahr für Leben oder Gesundheit besteht, oder
regelmäßige bzw. länger andauernde freiheitsentziehende Maßnah-
men – sollte die Vollmacht in jedem Fall schriftlich abgefasst wer-
den, damit der Bevollmächtigte sich auch ausweisen kann. Auch die
Betreuungsverfügung kann nur dann Geltung erlangen, wenn sie
vor dem Betreuungsfall schriftlich niedergelegt worden ist.

In beiden Fällen empfiehlt sich darüber hinaus die notarielle Beur-
kundung bzw. Beglaubigung. Der Notar entwirft die notwendigen
Erklärungen nach den Wünschen der Beteiligten. Formulare müssen
vor dem Gang zum Notar nicht beschafft werden. Zusätzlich ge-
nießt die notarielle Urkunde im Rechtsverkehr höchstes Vertrauen.
Anders als einfache schriftliche Vorsorgevollmachten werden öffent-
liche Urkunden des Notars allseits akzeptiert. Gehört Grundbesitz
zum Vermögen, empfiehlt sich ohnehin der Gang zum Notar. Mit
einer einfachen schriftlichen Vollmacht kann nämlich nicht über
Grundbesitz verfügt werden. Auch zur Aufnahme von Verbraucher-
darlehen ist eine notarielle Vollmacht erforderlich.

Wie kann ich Vorsorgevollmacht oder

Betreuungsverfügung registrieren lassen?

Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen können im
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert wer-
den. Voraussetzung ist lediglich, dass eine notarielle Beurkundung
oder Beglaubigung und die Zustimmung der Beteiligten vorliegt.
Der Notar teilt dann dem Register die erforderlichen Informationen
über den Inhalt der Vorsorgevollmacht oder der Betreuungsverfü-
gung mit.



Warum soll ich meine Vollmacht oder

Betreuungsverfügung registrieren lassen?

Durch das Register sollen Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfü-
gung einfach, schnell und sicher gefunden werden. Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung können nur funktionieren, wenn
das zuständige Gericht vor der Bestellung eines Betreuers Kenntnis
von der Vollmacht oder der Betreuungsverfügung erlangt. Das ist
nicht immer selbstverständlich. Gerade wenn das Gericht sehr kurz-
fristig eine Betreuung anordnen muss, weil nach einem Unfall Ärzte
Zustimmungen zu den notwendigen Behandlungen benötigen,
kann das Gericht keine längeren Nachforschungen über das Vorlie-
gen einer entsprechenden Verfügung anstellen. Die Folge: Auch
wenn Vorsorge getroffen wurde, bestellt das Gericht, weil es die Ver-
fügung nicht kennt, einen Fremden zum Betreuer. Dieser Fremde
muss kurzfristig die schwerwiegenden Entscheidungen über medi-
zinische Behandlungen treffen.

Ist eine Vollmacht oder eine Betreuungsverfügung beim Zentralen
Vorsorgeregister registriert, können die Gerichte über einen beson-
ders geschützten Bereich im Internet beim Register anfragen und
die vorhandenen Daten abrufen. Diese Anfrage beim Zentralen Vor-
sorgeregister ist zu jeder Zeit und dadurch selbst in Eilfällen noch
möglich. Das Gericht kann mit den vorhandenen Informationen die
richtige Entscheidung treffen.

Sie können schon jetzt Ihre Vorsorgevollmacht oder Betreuungsver-
fügung registrieren lassen. Die Online-Abfrage durch die Gerichte
wird bereits im Pilotbetrieb getestet. Sie wird in nächster Zeit flä-
chendeckend zur Verfügung stehen.
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